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1. Einführung 

1.1 Projektrahmen und Zielstellung 

Die Gemeinde Steinkirchen ist eine typische ländliche Gemeinde im Landkreis Stade mit 

ca. 1.750 Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie ist Mitglied und Verwaltungssitz der Samt-

gemeinde Lühe. Die Verkehrssituation ist geprägt durch die Ortsdurchfahrt einer Landes-

straße mit einem mangelhaften kombinierten Geh- und Radweg. Dabei handelt es sich 

auch um einen wichtigen Schulweg. Weitere Herausforderungen bestehen durch überregi-

onal bedeutsame Radfernwege, die auf den Deichen verlaufen. Im Ortskern ist die gemein-

same Nutzung des Wegenetzes durch Radfahrende und Fußgänger:innen ein weiteres Kon-

fliktthema. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Steinkirchen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Radver-

kehrssituation zu beleuchten und den Alltag für Radfahrende sicherer zu machen. Dazu soll 

in Zukunft ein Konzept erstellt werden, das auf den Ort zugeschnitten ist und die besonde-

ren Gegebenheiten berücksichtigt. Die Bürgerbeteiligung ist dabei sehr wichtig. 

Zur Lösung dieser Aufgabe hat sich die Gemeinde Steinkirchen bei der Klimaschutz- und 

Energieagentur Niedersachsen für eine „Impulsberatung Fahrrad-Mobilität“ beworben. 

Diese hat im Herbst 2020 stattgefunden und wird im nachfolgenden Bericht dokumentiert. 

1.2 Ablauf der Impulsberatung 

Auftakt-Telefonkonferenz am 26.08.2020 und Übergabe von Unterlagen 

An der Telefonkonferenz zum Auftakt haben Sonja Zinke (Bürgermeisterin der Gemeinde 

Steinkirchen), Marco Witt (Bauamt, Stellvertretender Gemeindedirektor), Phoebe Schütz 

(Klimaschutzmanagerin „Altes Land und Horneburg“) sowie Thomas Möller als Projektlei-

ter der team red Deutschland GmbH teilgenommen. In dem einstündigen Gespräch stell-

ten die Akteure aus Steinkirchen das bisherige Engagement der Gemeinde für die Fahrrad-

mobilität, die besonderen Herausforderungen im Radverkehrsnetz und die Rahmenbedin-

gungen vor. Darüber hinaus wurde das weitere Vorgehen mit einem Workshop am 

01.10.2020 verabredet. Das Protokoll des Auftaktgespräches ist als Anlage 1 dem Bericht 

angefügt.  

Im Anschluss wurden an Herrn Möller die Ergebnisse einer Begehung mit Gemeindevertre-

ter:innen am 18.08.2020 übersandt. Mithilfe eines Planes, umfangreicher Notizen und Fo-

tos sind darin viele Mängel im Fuß- und Radverkehrsnetz dargestellt. 
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Abbildung 1: Aufbereitung der Arbeitsergebnisse aus der Begehung der Gemeindevertre-

ter:innen am 16.08.2020 durch team red 

Vorort-Besichtigung und Workshop am 01.10.2020 

Zur Vorort-Besichtigung trafen sich die Bürgermeisterin und die Klimaschutzmanagerin mit 

dem Berater Thomas Möller um 10 Uhr. Gemeinsam befuhren sie die Ortsdurchfahrt der 

Landesstraße 140, den Deich sowie weitere relevante Abschnitte im Radverkehrsnetz der 

Gemeinde. Dabei wurden die jeweiligen Herausforderungen erläutert. Vor und nach dieser 

Tour von ca. 1,5 Stunden und einem gemeinsamen Arbeitsessen hat Herr Möller das Stra-

ßen- und Wegenetz der Gemeinde eigenständig per Fahrrad erkundet und wesentliche 

Punkte mit Fotos dokumentiert. Die Erkenntnisse und einige Fotos wurden in die vorberei-

tete Präsentation für den Workshop eingearbeitet. 

Um 16 Uhr begann der Workshop mit einer Vorstellungsrunde der Teilnehmenden. Darauf-

hin hat Herr Möller eine Bestandsaufnahme und Analyse sowie Lösungsvorschläge für 

Steinkirchen präsentiert. Anschließend wurden die Lösungsvorschläge von den Teilneh-

menden ergänzt, bewertet und diskutiert. Zum Abschluss des dreistündigen Workshops 

hat Herr Möller in der Präsentation auf Fördermöglichkeiten für den Radverkehr hingewie-
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sen. Die Präsentation mit eingearbeiteten Bewertungen der Lösungsvorschläge und Diskus-

sionsbeiträgen ist als Anlage 2 dem Bericht angefügt. Folgende Personen haben an dem 

Workshop teilgenommen: 

• Ilse von Lacroix  1. Vorsitzende des ADFC Stade 

• Maik Binder  Gemeinderat Steinkirchen 

• Barbara Dorschfeld Gemeinderat Steinkirchen 

• Siegfried Häussler Verkehrswacht Buxtehude 

• Hein Somfleth,  radfahrender Bürger aus Mittelnkirchen 

• Jürgen Michaelis   Gemeinderat Steinkirchen 

• Uwe Brümmer   Gemeinderat Steinkirchen 

• Sandra Junge   Tourismusverband Stade 

• Silke Pape  fahrradfahrende Bürgerin aus Steinkirchen 

• Phoebe Schütz  Klimaschutzmanagerin Horneburg/ Altes Land 

• Marco Witt,   Bauamt Lühe, stellv. Gemeindedirektor Steinkirchen 

• Henrike Lühders   Gemeindedirektorin Grünendeich 

• Sonja Zinke  Bürgermeisterin Gemeinde Steinkirchen 

• Jan Dohrmann  Polizeiwache Steinkirchen 

• Thomas Möller  team red Deutschland GmbH 

 

Abbildung 2: Präsentation zum Workshop am 01.10.2020 

  

2. Analyse und Handlungsempfehlungen 

2.1 Ortsdurchfahrt 

Die Ortsdurchfahrt der L140 von der Brücke über die Lühe an der Ortsgrenze zu Mittelnkir-

chen bis zum Ortsausgang am Elbdeich ist die zentrale Verkehrsachse der Gemeinde. Sie 

verfügt über einen gemeinsamen Geh- und Radweg auf der westlichen Seite, der in beiden 

Richtungen als benutzungspflichtig ausgeschildert ist, jedoch an vielen Stellen aufgrund 
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angrenzender Gebäude und Grundstücke zu schmal ist. An einigen Einmündungen sind die 

Vorfahrtregeln für den Radverkehr nicht klar. An wichtigen Stellen ist das Überqueren der 

Fahrbahn schwierig. 

Abbildung 3: Typische Engstelle des Geh- 

und Radwegs im Zweirichtungsverkehr 

Abbildung 4: Engstelle des Geh- und Rad-

wegs im Zweirichtungsverkehr 

Abbildung 5: Einmündung Mühlenweg 

ohne Kennzeichnung des Radwegs  

Abbildung 6: Einmündung Postweg als Geh-

wegüberfahrt 

Abbildung 7: Mangelhafte Querungshilfe 

Höhe "Am Striep" 

Abbildung 8: Fehlende Querungshilfe Höhe 

Esso-Tankstelle 

Handlungsempfehlungen 

Die Benutzungspflicht für den Geh- und Radweg sollte aufgehoben werden. Einerseits ist 

keine besondere Gefahrenlage, die eine Benutzungspflicht begründet, erkennbar. Anderer-

seits ist die Benutzung aufgrund der geringen Breite und vieler Einmündungen insbeson-

dere als linksseitiger Radweg (Richtung Norden) nicht zumutbar. 

Um nicht von einer Benutzungspflicht zu einem Benutzungsverbot für Radfahrende zu 

kommen, sollte dieser Weg in beiden Richtungen als „Gehweg – Radfahrer frei“ ausgeschil-

dert werden. Damit ist es allen Radfahrenden freigestellt, ob sie die Fahrbahn oder unter 

Rücksichtnahme auf die Fußgänger:innen den Gehweg nutzen. Diese Regelung erlaubt den 

routinierten Radfahrer:innen das Fahren auf der Fahrbahn und den unsicheren Menschen 

das (vorsichtige) Radfahren auf dem Gehweg.  

Zusätzlich sollte geprüft werden, ob ein beidseitiger Schutzstreifen für Radfahrende auf 

der Fahrbahn angelegt werden kann. Das verengt die Straße optisch und signalisiert den 

Autofahrenden, dass man hier auf der Fahrbahn Rad fahren darf. Allerdings lässt die Breite 

der Fahrbahn wahrscheinlich nur problematische Mindestmaße zu. Es ist insbesondere zu 
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bedenken, dass die Markierung des Schutzstreifens dazu führen kann, dass überholende 

Autofahrer nicht den erforderlichen Abstand zum Radfahrenden einhalten, sondern sich 

stattdessen an der Markierung orientieren und eng überholen. 

Die Einmündungen müssen so eindeutig gestaltet werden, dass für alle Verkehrsteilneh-

mer:innen klar ist, wer Vorfahrt bzw. Vorrang hat. Durch Gehwegüberfahrten und entspre-

chende Anordnung der Bordsteine können hier unterschiedliche rechtliche Verhältnisse 

geschaffen werden. Damit diese von der Bevölkerung auch verstanden werden, ist entwe-

der eine intensive Öffentlichkeitsarbeit notwendig oder eine zusätzliche Beschilderung 

sinnvoll. 

An wichtigen Stellen sollen Querungshilfen das Queren der Ortsdurchfahrt erleichtern. 

Dazu kann entweder eine Mittelinsel eingefügt werden oder die Fahrbahn durch Gehweg-

vorstreckungen verengt werden. Konkret ist dies an folgenden Knoten notwendig:  

• Kurze Straße  

• Am Striep 

• Postweg / Verbindung Hogendiekbrück 

• Mojenhörn / Esso-Tankstelle 

2.2 Separate Gehwege Ortszentrum 

Im Ortszentrum gibt es viele Wege abseits des Straßennetzes, die sowohl zu Fuß als auch 

mit dem Fahrrad genutzt werden. Der Status der Radfahrenden ist unklar, weil keine StVO-

Schilder aufgestellt sind, die eindeutig Gehwege definieren. 

Abbildung 9: Arp-Schnittger-Weg Abbildung 10: Typischer Verbindungsweg 

ohne Beschilderung 

Handlungsempfehlungen 

Konflikte zwischen Fußgänger:innen und Radfahrer:innen sollten möglichst vermieden 

werden. Auf Wegen ohne klare Beschilderung und Zweckbestimmung abseits von Straßen 

haben Fußgänger:innen grundsätzlich Vorrang und andere Verkehrsteilnehmer:innen müs-

sen Rücksicht nehmen. Damit ist das Radfahren aber nicht grundsätzlich verboten. Der 

Vorrang für den Fußverkehr und Aufforderung zur Rücksichtnahme kann durch Öffentlich-

keitsarbeit stärker in der Bevölkerung verankert werden. 

Um das Radfahren zu fördern, ohne den Fußverkehr zu stören, sollten wichtige Radver-

kehrsachsen ausgebaut und als Radwege oder Fahrradstraßen gekennzeichnet werden.  

Dadurch kann das Konfliktpotenzial auf den anderen Wegen verringert werden. Um die 

richtigen Radverkehrsachsen ausfindig zu machen, müssen der Wegebestand und die Be-

dürfnisse der Radfahrenden näher untersucht werden. 
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Um Fußgänger:innen zu schützen, können die Wege auch als Gehwege mit StVO-Zeichen 

(Zeichen 239) ausgeschildert werden. Dann müssen Fahrräder geschoben werden. Wenn 

Radverkehr ausnahmsweise zugelassen werden soll, wird das Zusatzschild „Radfahrer frei“ 

ergänzt. 

2.3 Deichwege 

Auf dem Deichweg an der Lühe und über den Deichverteidigungsweg am Elbdeich verlau-

fen wichtige überregionale Radfernwege, die als solche durch Fahrradwegweisung ausge-

schildert sind. Die StVO-Beschilderung widerspricht jedoch an vielen Stellen dem Befahren 

mit dem Fahrrad. Der Elbdeich und der Deichweg in Höhe Kirchenstieg sind für Fahrzeuge 

aller Art gesperrt (Zeichen 250). Der Deichweg ist (vom Alten Marktplatz kommend) ent-

sprechend auch als Sackgasse ohne Durchfahrtsmöglichkeit ausgeschildert, obwohl die 

Fahrradwegweisung in ihn hineinleitet. Dadurch werden ortsunkundige Fahrradtouristen 

irritiert und eine rechtsunsichere Situation geschaffen. Gleichzeitig ist der Deichweg teil-

weise sehr schmal und führt direkt an Hauseingängen vorbei, so dass ein schnelles Befah-

ren z. B. durch die zunehmende Zahl von E-Bikes problematisch ist. 

Abbildung 11: Eingang Deichweg mit Sack-

gassenschild 

Abbildung 12: Deichweg mit Durchfahrts-

verbot 

Abbildung 13: Deichverteidigungsweg am 

Elbdeich 

Abbildung 14: Radfernweg am Elbdeich mit 

Durchfahrtsverbot 

Handlungsempfehlungen 

Die Widersprüche zwischen Fahrradwegweisung und StVO-Beschilderung müssen aufge-

löst werden. Auf dem Deichweg an der Lühe kann dazu die Durchfahrt für Radfahrer:innen 

freigegeben werden und die Durchlässigkeit der Sackgasse durch ein Fahrradpiktogramm 

verdeutlicht werden. Um Fußgänger:innen besser zu schützen, kann der Deichweg auch 

teilweise als Gehweg ausgeschildert werden, der für Radfahrende und Anlieger durch Zu-

satzschild freigegeben wird. 

Für den Deichverteidigungsweg am Elbdeich ist eine Regelung mit dem zuständigen Deich-

verband zu treffen, die das Radfahren auf diesem Weg erlaubt. Dies wird in vielen Ab-

schnitten des Nordseeküstenradweges, des Elberadweges und vieler anderer Radfernwege 

erfolgreich praktiziert. 
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Die Geschwindigkeit der Radfahrenden an Engstellen auf dem Deichweg kann auch durch 

entsprechende Beläge oder Belagwechsel reduziert werden. Im Falle einer Sanierung des 

Deichweges sollte hier sorgfältig geplant werden. 

2.4 Schulweg 

Das Schulzentrum ist ein Hotspot des Radverkehrs in Steinkirchen. Eine große Zahl von 

Schülerinnen und Schülern fährt mit dem Fahrrad zur Schule. Das zeigt sich an den sehr 

gut ausgelasteten Fahrradabstellanlagen und an der erfolgreichen Teilnahme der Schule 

am Wettbewerb „Stadtradeln“. Die Straße „Striep“ als einzige Zufahrt zur Schule wurde 

erst vor kurzem als Tempo-30-Zone beschildert. Da das entsprechende Schild sehr klein ist, 

begleitend keine baulichen Maßnahmen in der geraden Straße stattgefunden haben und 

keine einmündenden Straßen mit Rechtsvorlinksregelung vorhanden sind, wird diese Ge-

schwindigkeit wahrscheinlich nicht immer eingehalten. Der Bring- und Holverkehr mit „El-

terntaxis“ führt an Schulen insbesondere direkt vor Unterrichtsbeginn häufig zu chaoti-

schen Verhältnissen und Gefährdung von Rad fahrenden Schülerinnen und Schülern. 

Abbildung 15: Fehlende Bordabsenkung an 

den Abstellanlagen 

Abbildung 16: Fehlende Direktverbindung 

zwischen Schule und Wohngebiet 

Handlungsempfehlungen 

Zunächst sollte die Zugänglichkeit der Fahrradständer von der Fahrbahn aus durch Bordab-

senkungen verbessert werden. Damit kann auch besser vermieden werden, dass der Geh-

weg illegal mit dem Fahrrad befahren wird und Konflikte entstehen. 

Um die Geschwindigkeit effektiv auf 30 Km/h zu reduzieren, sollten bauliche Maßnahmen 

zur Verlangsamung, z. B. Fahrbahnverengungen oder Aufpflasterungen, ergänzt werden, 

die den Radverkehr aber nicht behindern sollen. Das Zone-30-Schild sollte durch ein größe-

res Format ersetzt werden und kann durch Piktogramme auf der Fahrbahn ergänzt wer-

den. 

Außerdem wäre die Ausweisung einer Fahrradstraße denkbar, die sonst nur für den not-

wendigen Kfz-Verkehr freigegeben ist. Um die Verkehrssituation zum Schulbeginn zu ent-

spannen, könnte die Straße „Striep“ zeitlich begrenzt auf eine Viertelstunde vor Schulbe-

ginn für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Dann müssten die Elterntaxis die Schulkinder 

bereits vorher absetzen bzw. in fußläufiger Entfernung. Dies kann zunächst einmalig, mo-

natlich oder an einem festen Wochentag ausprobiert werden und durch Polizei oder Schü-

lerlosten begleitet werden. Dazu könnte dann eine Elternhaltestelle z. B. an der Busbucht 

Obstmarschenweg geschaffen werden. 

Für eine deutlich kürzere und sichere Fuß- und Radverkehrsverbindung der Schule mit dem 

Hauptwohngebiet von Steinkirchen sollte die seit langem geplante Wegeverbindung in Ver-

längerung des Mühlenweges möglichst bald realisiert werden. Dazu sollte die Gemeinde 
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das Gespräch mit den betroffenen Grundstückseigentümer:innen suchen und notfalls weit-

reichende Zugeständnisse machen, um diese wichtige Entwicklung zu forcieren. 

2.5 Projektförderung 

Zur Verbesserung der Radverkehrssituation in Steinkirchen sind viele Einzelmaßnahmen 

sinnvoll und notwendig. Deren Finanzierung allein durch die Gemeinde ist kaum möglich 

und würde sich über einen langen Zeitraum strecken.  

Handlungsempfehlungen 

Einzelmaßnahmen sollten in einem Gesamtkonzept gebündelt und ausführlicher beschrie-

ben werden. Sie sollten zu einem oder mehreren Projekten zusammengefasst werden. Da-

für können dann leichter Fördermittel z. B. aus dem Bereich des Klimaschutzes akquiriert 

werden. Dabei bietet sich auch eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Grünen-

deich und Mittelnkirchen sowie dem Landkreis an. Anträge könnten z.B. unter folgenden 

Titeln gestellt werden: 

• Fahrradfreundliche Ortsdurchfahrt Steinkirchen/Grünendeich 

• Fußgänger- und fahrradfreundliches Steinkirchen 

• Fahrradfreundliches Schulwegenetz Steinkirchen 

Im Rahmen des Klimaschutzes und in anderen Zusammenhängen gibt es zahlreiche Förder- 

und Finanzierungsinstrumente für die Radverkehrsförderung. Eine Übersicht enthält das 

folgende Kapitel. 
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3. Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 

3.1 Übersicht Finanzierungs- und Förderinstrumente 

3.1.1 Finanzierung 

• Beiträge für Verkehrsanlagen nach Kommunalabgabengesetz (KAG) 

• Erschließungsbeiträge (§§ 127 bis 135 BauGB) 

• Landesbauordnung, Ablösebeträge 

• Landesbauordnung, Abstellplatzpflicht 

• Radwege an Bundesfernstraßen 

• Radwege an Bundeswasserstraßen 

• Radwege an Landesstraßen 

Details sind der Förderfibel unter www.nrvp.de zu entnehmen. 

3.1.2 Förderung 

• Förderung von Klimaschutzprojekten 

• Förderung von Modellvorhaben des Radverkehrs 

• Kommunale Radwege und -infrastruktur 

• Kommunalinvestitionspaket 

• nicht investive Maßnahmen im Rahmen des NRVP 

• Radinfrastruktur an ÖPNV-Haltestellen und SPNV-Stationen 

• Tourismusförderung 

• Wegebau Forst (spätere Mitnutzung durch Radverkehr) 

• ZILE: Dorfentwicklung /  Flurbereinigung / ländlicher Tourismus /  ländlicher Wegebau 

3.2 Förderungen auf Bundesebene 

3.2.1 Kommunalrichtlinie: Investive Förderschwerpunkte für den Rad-
verkehr 

Mit der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld", kurz 

die „Kommunalrichtlinie", fördert das Bundesumweltministerium investive Maßnahmen 

zur Verbesserung des Alltagradverkehrs und der Radverkehrsinfrastruktur (Nummer 

2.11.2). 

• a) die Einrichtung von Wegweisungssystemen für alltagsbezogene Radverkehrsrouten 

zur verbesserten Orientierung und Routenwahl, 

• b) die Errichtung von Radverkehrsanlagen in Form von Radfahrstreifen, Schutzstreifen, 

Fahrradstraßen oder baulich angelegten Radwegen zur Ergänzung vorhandener We-

genetze (Lückenschluss), 

• c) den Bau neuer Wege für den Radverkehr (Errichtung von Fahrradwegen,  -straßen 

und  -schnellverbindungen), 

• d) hocheffiziente Beleuchtung für bestehende oder geförderte Wege für den Radver-

kehr 

• e) die Umgestaltung bestehender Radverkehrswege, um sie an ein erhöhtes Radver-

kehrsaufkommen anzupassen (z.B. Wegverbreiterung, Anpassung der Streckenfüh-

rung), 

http://www.nrvp.de/
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• f) die Umgestaltung von Knotenpunkten (z.B. durch Signalisierung) zur Erhöhung der 

Sicherheit und des Verkehrsflusses des Radverkehrs, 

• g) die Errichtung von frei zugänglichen Radabstellanlagen (z.B. Fahrradbügeln) an öf-

fentlichen Einrichtungen bzw. an Verknüpfungspunkten zum öffentlichen Nahverkehr 

sowie auf grundstückszugehörigen Flächen, 

• h) die Errichtung und Einrichtung von diebstahl- und witterungsgeschützten Fahr-

radparkhäusern sowie Abstellplätzen in Kfz-Parkbauten mit mindestens 70 Fahrrad-

stellplätzen. Die Fahrradabstellplätze müssen den Anforderungen bzgl. einer hohen 

Nachfrage für längeres Fahrradparken gemäß den FGSV-Hinweisen zum Fahrradpar-

ken dienen. Zuwendungsfähig sind sowohl die Errichtung von Neuanlagen als auch die 

Umrüstung bestehender, für Fahrradparken nutzbarer Infrastruktur, 

• i) technische Maßnahmen (z.B. Hinweisschilder) zur Einführung von „grünen Wellen“ 

für den Rad- und Fußverkehr an Ampeln. 

Bei Anträgen bis zum 31.12.2021 beträgt die Förderquote für Kommunen bis zu 50 %, für 

finanzschwache Kommunen bis zu 70 %  - mit zwei Ausnahmen:  

 (1.) der Fördersatz für die Beleuchtung von Fahrradwegen (d) beträgt maximal 40 %, 

 (2.) Radabstellanlagen in Bahnhofsnähe (g) werden mit bis zu 90 % gefördert. 

 Detaillierte Informationen finden sich im Hinweisblatt für investive Förderschwer-

punkte, Punkt 2.4.2 

 Die Kumulierung von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie mit Drittmitteln, Zu-

schussförderungen und Förderkrediten des Landes Niedersachsen ist prinzipiell mög-

lich. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.klimaschutz.de/kommu-

nalrichtlinie 

3.2.2 Kommunalrichtlinie: Planung, Konzeption und personelle Unter-
stützung 

Im Rahmen der Kommunalrichtlinie (2.7.1.c) wird die Erstellung eines Klimaschutzkonzep-

tes für „klimafreundliche Mobilität durch Klimaschutzmanagerinnen oder Klimaschutzma-

nager" sowie die Umsetzung erster Maßnahmen gefördert. 

Bei Anträgen bis zum 31.12.2021 beträgt die Förderquote für Kommunen bis zu 75 %, für 

finanzschwache Kommunen bis zu 100 %. Kommunen, die bereits in der Vergangenheit 

eine Förderung für die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes in Eigenregie  

oder über den Landkreis in Anspruch genommen haben, sind von dieser Förderung ausge-

schlossen. 

3.2.3 Kommunalrichtlinie: Einrichtung von Mobilitätsstationen 

Mit der Kommunalrichtlinie (2.11.1) fördert das BMU die Errichtung verkehrsmittelüber-

greifender Mobilitätsstationen, die die verschiedenen Verkehrsmittel des Umweltverbun-

des (z.B. Fuß-, Radverkehr, Car-Sharing und ÖPNV) im lokalen Kontext überdurchschnittlich 

miteinander verknüpfen. 

 Bei Anträgen bis zum 31.12.2021 beträgt die Förderquote für Kommunen bis zu 50 %, 

für finanzschwache Kommunen bis zu 70 %.  

 Die Kumulierung von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie mit Drittmitteln, Zu-

schussförderungen und Förderkrediten des Landes Niedersachsen ist prinzipiell mög-

lich.  

https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
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3.2.4 Klimaschutz durch Radverkehr – Modellhafte Radinfrastruktur 
(BMU) 

Mit dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr" fördert das Bundesumweltministe-

rium investive regionale Maßnahmen mit Modellcharakter zur klimafreundlichen und rad-

verkehrsgerechten Umgestaltung des Straßenraums, zur Errichtung notwendiger und zu-

sätzlicher Radverkehrsinfrastruktur sowie zur Etablierung lokaler Radverkehrsdienstleistun-

gen. Die Maßnahmen müssen zur Erhöhung des Radverkehrsanteils beitragen und sich 

deutlich von ohnehin geplanten Investitionen in die lokale Infrastruktur abgrenzen. Wei-

tere Informationen finden Sie unter https://www.klimaschutz.de/radverkehr 

 Die Mindestzuwendung beträgt 200.000 Euro, die maximale Zuwendung 20 Mio. 

Euro. Für die zwei Antragsfenster im Jahr 2021 vom 1. März – 30. April und vom 1. 

September – 31. Oktober 2021 erhalten Kommunen bis zu 80 % Zuschuss für zuwen-

dungsfähige Gesamtausgaben - finanzschwache Kommunen erhalten bis zu 100 % Zu-

schuss. 

 Die KEAN unterstützt Kommunen im Antragverfahren für das Programm „Klimaschutz 

durch Radverkehr“ mit der NKI-Antragshilfe. Infos unter https://www.klimaschutz-nie-

dersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2020-03-03_NKI-Antrags-

hilfe_2020 

3.2.5 Förderung Radverkehr durch das BMVI 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) stellt im Rahmen des 

Klimaschutzprogramms 2030 für den Radverkehr zusätzliche Mittel in Höhe von 900 Mio. 

Euro zur Verfügung. Gefördert werden damit das Sonderprogramm „Stadt und Land“, inno-

vative Modellvorhaben des Radverkehrs, der Ausbau und die Erweiterung des „Radnetzes 

Deutschland“ und das bestehende Finanzhilfeprogramm „Radschnellwege“. 

3.2.6 Sonderprogramm Stadt und Land 

Der Bund plant Ende 2020 / Anfang 2021 die Veröffentlichung der Förderrichtlinie für das 

Sonderprogramm „Stadt und Land“. Damit sollen die Erstellung von Radverkehrskonzepten 

sowie der Neu, Um- und Ausbau flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Rad-

verkehrsnetze, eigenständige Radwege, Fahrradstraßen, Radwegebrücken oder -unterfüh-

rungen inklusive Beleuchtung und Wegweisung, Abstellanlagen und Fahrradparkhäuser so-

wie der Lastenradverkehr gefördert werden. Die dazu gehörige Verwaltungsvorschrift wird 

gerade erarbeitet.  

3.2.7 Modellvorhaben des Radverkehrs 

Mit der Förderrichtlinie für innovative Modellprojekte vom 21.06.2019 fördert das BMVI 

bis 2023 Vorhaben, die einen Beitrag zur Verbesserung der Verhältnisse für den Radver-

kehr in Deutschland leisten oder die nachhaltige Mobilität durch den Radverkehr sichern. 

Förderungswürdige Projekte sind insbesondere richtungsweisende infrastrukturelle Maß-

nahmen, die Modellcharakter haben und Leuchttürme sein können. Dabei sind die Funkti-

onalität des Projektes und der Mehrwert für den Radverkehr, aber auch die Raumgestal-

tung und Ästhetik von großer Bedeutung. Die Projekte sollen über Alleinstellungsmerkmale 

verfügen und über die Ortsgrenzen hinweg als Referenz für andere Maßnahmenträger zur 

Schaffung praktikabler und moderner Radinfrastruktur dienen. Antragsberechtigt sind alle 

juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts  

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2020-03-03_NKI-Antragshilfe_2020
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2020-03-03_NKI-Antragshilfe_2020
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/FaktenpapiereLeitfaeden/2020-03-03_NKI-Antragshilfe_2020
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 Die Förderquote beträgt bis zu 75 %, bei finanzschwachen Kommunen bis zu 90 % der 

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Weiterführende Informationen sowie die För-

derrichtlinie finden Sie unter: https://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Foerderpro-

gramme/Radverkehr/Investive_Massnahmen/investive_massnahmen_node.html. 

3.2.8 Radschnellwege 2017–2030 

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung „Radschnellwege 2017-2030“ fördert das BMVI den 

Bau von Radschnellwegen in der Straßenbaulast der Länder, Gemeinden und Gemeinde-

verbände. Die Mittel können in einem formlosen Förderantragsverfahren bei der Landes-

verwaltung beantragt werden. Vor Bewilligung der Fördermittel sind dem Bund Angaben 

zu Fördergegenstand, Fördergebiet und Träger des Vorhabens sowie Investitionskosten 

und Förderbeträge zu übermitteln.  

 Der Bund beteiligt sich mit einem Fördersatz bis zu 75 %, in begründeten Einzelfällen 

bis zu 90 % der förderfähigen Kosten. Die dazu gehörige Verwaltungsvorschrift finden 

Sie unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/verwaltungsvereinba-

rung-radschnellwege.pdf?__blob=publicationFile. 

3.3 Landesförderungen 

3.3.1 Radwegebau gefördert nach dem Niedersächsisches Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) 

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden stellt das Land Niedersach-

sen finanzielle Unterstützungen auf der Grundlage des Niedersächsischen Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) bereit. Gefördert werden können der Bau oder Aus-

bau (sowie Grunderneuerung und verkehrsgerechter Ausbau) unter anderem von 

 Verkehrsleitsystemen und Verkehrsinformationssystemen (auch verkehrsträgerüber-

greifend) sowie von Umsteigeanlagen mit Park- oder Halteplätzen und von Fahrrad-

stationen, die der Verringerung des Kraftfahrzeugverkehrs dienen, 

 Radwegen und sonstige investive Vorhaben zur Förderung des Radverkehrs. 

 Radschnellwege gemäß Fördererlass Radschnellwege für kommunale Radschnell-

wege. 

Das Land Niedersachsen gewährt nach Prüfung kommunalen Baulastträgern (Gemeinden 

und Landkreisen) Finanzhilfen von bis zu 75 Prozent. 

Die Kumulierung von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie mit Drittmitteln, Zuschuss-

förderungen und Förderkrediten anderer Geber ist prinzipiell möglich. 

3.3.2 Mobilitätsstationen und Pendlerkonzepte zur Verbesserung der 
Stadt-/Umlandmobilität (NBank) 

Kommunen können für die Einrichtung und den Betrieb (= Personal) von Mobilitätszentra-

len einen Zuschuss beantragen. Die Förderung trägt dazu bei, den motorisierten Individual-

verkehr verstärkt durch CO2-arme Mobilitätsangebote sowie mit alternativen Antrieben 

fahrenden Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auszutauschen. 

Dieser Zuschuss wird auch für andere Maßnahmen wie z. B. die Erstellung von Pendlerkon-

zepten gewährt. 
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 Gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur 

CO2-Reduktion durch Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität im öffentlichen Per-

sonennahverkehr" wird ein Kostenzuschuss zwischen 50 % und 85 % gewährt. Wei-

tere Informationen erhalten Sie unter: https://www.nbank.de/%C3%96ffentliche-Ein-

richtungen/Infrastruktur/Verbesserung-der-Stadt-Umlandmobilit%C3%A4t-im-

%C3%B6ffentlichen-Personennahverkehr-(Mobilit%C3%A4tszentralen)/index.jsp. 

 Die Kumulierung von Fördermitteln aus der Kommunalrichtlinie mit Drittmitteln, Zu-

schussförderungen und Förderkrediten anderer Geber ist prinzipiell möglich. 

Über die in diesem Kapitel aufgeführten Programme hinaus gibt es weitere Fördermöglich-

keiten für spezielle Vorhaben, wie beispielsweise zur Tourismusförderung oder den ländli-

chen Wegebau. Über aktuelle Fördermöglichkeiten informiert die Klimaschutz- und Ener-

gieagentur Niedersachsen in ihrem Newsletter. Anmeldung unter https://www.klima-

schutz-niedersachsen.de/service/newsletter.php 

  

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/service/newsletter.php
https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/service/newsletter.php
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4. Anlagen 

4.1 Anlage 1: Protokoll der Auftakt-Telefonkonferenz am 26.08.2020 

4.2 Anlage 2: Dokumentation des Workshops am 01.10.2020 

 


